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Kantone Appenzell I.-Bh., St. Gallen. 31

Kanton Appenzell I.-Rh.

Kein hauswirtschaftlicher Unterricht auf der Primarschulstufe,

doch wird die hauswirtschaftliche Berufsbildung der
schulentlassenen Mädchen, die den Schulgemeinden überlassen ist, vom
Staate namhaft unterstützt. (Verordnung betreffend die staatliche
Unterstützung der hauswirtschaftlichen Berufsbildung der
schulentlassenen Töchter vom 26. Mai 1925.) Die hauswirtschaftlichen
Fortbildungsschulen (Haushaltungsschulen) umfassen wenigstens
zwei Kurse mit minimal 50 Stunden pro Jahr jeder Kurs. Es
bestehen zurzeit in vier Schulgemeinden solche Schulen, diejenige
in Appenzell ist zur Hauptsache eine Kochschule, die Schulen in
Gonten, Haslen und Oberegg sind eher als Fortsetzung des
Arbeitsschulunterrichtes eingerichtet.

Kanton St. Gallen.

Gesetzliche Grundlagen. Kantonsverfassung vom 16. November 1890. —
Gesetz über das Erziehungswesen vom 19. März 1862 mit seitherigen
Abänderungen. — Schulordnung für die Primär- und Sekundärschulen vom
29. Dezember 1865 mit seitherigen Abänderungen. — Lehrplan für die
Primarschulen vom 7. Februar 1930.—Lehrplan für die st. gallischen Sekundärschulen

vom 14. März 1929. — Normalien für den Auf- und Ausbau des
hauswirtschaftlichen- Unterrichtes vom 28. Juni 1926.

Der hauswirtschaftliche Unterricht der Volksschulstufe ist im
Kanton St. Gallen nicht gesetzlich verankert, besteht jedoch
gemäß Gemeindeobligatorium an 48 Schulorten ") für die Primarschule
und an 29 Schulorten für die Sekundärschule. 48 Gemeinden
haben eigene Schulküehen.

Das Fach Hauswirtschaft figuriert sowohl im Lehrplan für
die Primarschule, als auch in demjenigen für die Sekundärschule.
Dem Hauswirtschaftsunterricht in der Primarschule sind in der
7. Klasse 2, in der 8. Klasse 4 Stunden zugeteilt. An Schulen mit
verkürzter Schulzeit ist der Unterricht in Handarbeit und
Hauswirtschaft außer die normale Schulzeit zu verlegen; sonst sind
diese Stunden in der wöchentlichen Höchststundenzahl von 32
Stunden inbegriffen. Der Lehrplan für die Sekundärschulen
verteilt den Hauswirtschaftsunterricht in folgender Weise: 1. Klasse
2 Stunden im Sommer, 1 Stunde im Wintersemester; 2. Klasse
4 Stunden; 3. Klasse 3 Stunden im Sommer, 1 Stunde im
Wintersemester.

Über das Ziel des Hauswirtschaftsunterrichtes äußert sich der
Primarlehrplan wie folgt: „Der hauswirtschaftliche Unterricht für
Mädchen will mit dem geringsten Aufwand an Zeit, Kraft und
Mitteln das Beste im Haushalte leisten, zur Pünktlichkeit,
Reinlichkeit und Sparsamkeit erziehen und die Schülerinnen durch

-1) Mit 19 angegliederten Schulgemeinden.
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